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ANHANG 2 

Zusammenarbeit in Wettbewerbsfragen von Bedeutung für die Luftverkehrsbranche 

Artikel 1  

Die in diesem Anhang beschriebene Zusammenarbeit wird vom Verkehrsministerium der 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend 
die "Beteiligten") im Einklang mit ihren jeweiligen Funktionen bei der Behandlung von 
Wettbewerbsfragen in der Luftverkehrsbranche, die die Vereinigten Staaten und die Europäische 
Gemeinschaft betreffen, durchgeführt. 

Artikel 2  

Zweck  

Diese Zusammenarbeit dient folgendem Zweck:  

 1. Förderung des gegenseitigen Verständnisses bei der Anwendung von Gesetzen, Verfahren und 
Verfahrensweisen durch die Beteiligten gemäß ihren jeweiligen Wettbewerbsvor-schriften, um 
den Wettbewerb in der Luftverkehrsbranche zu unterstützen;  

 2. Verbesserung des Verständnisses der Beteiligten hinsichtlich der Konsequenzen der 
Entwicklungen in der Luftverkehrsbranche für den Wettbewerb im internationalen 
Luftverkehrsmarkt;  

 3. Abbau von Konfliktpotenzial bei der Anwendung der jeweiligen Wettbewerbsordnungen der 
Beteiligten auf Abkommen und andere Kooperationsvereinbarungen mit Auswirkungen auf den 
transatlantischen Markt; und  

 4. Förderung von kompatiblen regelungsbezogenen Herangehensweisen für Abkommen und andere 
Kooperationsvereinbarungen durch ein besseres Verständnis der Methoden und 
Analysetechniken, einschließlich der Definition des relevanten Marktes bzw. der relevanten 
Märkte und der Analyse von Wettbewerbsauswirkungen, und der Problemlösungen, die von den 
Beteiligten bei ihren jeweiligen unabhängigen Wettbewerbsüberprüfungen angewandt werden.  
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Artikel 3  

Begriffsbestimmungen  

Im Sinne dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck "Wettbewerbsordnung" die Gesetze, Verfahren 
und Verfahrensweisen der Beteiligten für die Ausübung ihrer jeweiligen Funktionen bei der Überprüfung 
von Abkommen und anderen Kooperationsvereinbarungen zwischen Luftfahrtunternehmen auf dem 
internationalen Markt. Für die Europäische Gemeinschaft schließt dies auch die Artikel 81, 82 und 85 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und die diesbezüglichen 
Durchführungsverordnungen aufgrund des genannten Vertrags sowie etwaige Änderungen dazu ein, ist 
aber nicht darauf beschränkt. Für das Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten schließt dies auch die 
Abschnitte 41308, 41309 und 41720 von Titel 49 des "United States Code" und seine diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen und Präzedenzfälle ein, ist aber nicht darauf beschränkt.  

Artikel 4  

Bereiche der Zusammenarbeit  

Vorbehaltlich der Einschränkungen in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b schließt die 
Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten folgende Formen ein:  

 1. Treffen von Vertretern der Beteiligten, einschließlich Wettbewerbsexperten, im Prinzip in 
halbjährlichem Rhythmus, zur Erörterung von Entwicklungen in der Luftverkehrsindustrie, von 
Fragen der Wettbewerbspolitik von beiderseitigem Interesse und eines analytischen Ansatzes für 
die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften auf den internationalen Luftverkehr, insbesondere 
auf den transatlantischen Markt. Diese Beratungen können zur Entwicklung eines besseren 
Verständnisses der jeweiligen Herangehensweise der Beteiligten an Wettbewerbsfragen, 
einschließlich bestehender Gemeinsamkeiten, und zu besserer Vereinbarkeit dieser 
Herangehensweisen, insbesondere im Hinblick auf Vereinbarungen zwischen 
Luftfahrtunternehmen, führen;  

 2. Konsultationen zwischen den Beteiligten jederzeit entweder in gegenseitigem Einvernehmen 
oder auf Ersuchen eines Beteiligten, um Themen im Zusammenhang mit diesem Anhang zu 
erörtern, einschließlich konkreter Fälle;  

 3. jeder der Beteiligten kann nach seinem Ermessen Vertreter anderer Regierungsbehörden bei 
Bedarf zur Teilnahme an Treffen oder Konsultationen gemäß den Absätzen 1 oder 2 einladen;  

 4. rechtzeitige Notifizierung der folgenden Verfahren oder Angelegenheiten, die nach Auffassung 
des notifizierenden Beteiligten wesentliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsinteressen des 
anderen Beteiligten haben können:  

 a. im Hinblick auf das Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten: i) Verfahren zur 
Überprüfung von Anträgen auf Genehmigung von Vereinbarungen und anderen 
Kooperationsvereinbarungen zwischen Luftfahrtunternehmen im Bereich des internationalen 
Luftverkehrs, insbesondere für Freistellungen von den Wettbewerbs-vorschriften betreffend 
Luftfahrtunternehmen, die dem Recht der Vereinigten Staaten und der Europäischen 
Gemeinschaft unterstehen und ii) Eingang einer Joint-Venture-Vereinbarung gemäß Titel 49 
Abschnitt 41720 des "United States Code" durch das Verkehrsministerium der Vereinigten 
Staaten;  

 b. im Hinblick auf die Kommission der Europäischen Gemeinschaften: i) Verfahren zur 
Überprüfung von Vereinbarungen und anderen Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Luftfahrtunternehmen im Bereich des internationalen Luftverkehrs, insbesondere für 
Zusammenschlüsse und andere Kooperationsvereinbarungen zwischen Luftfahrt-unternehmen, 
die dem Recht der Vereinigten Staaten und der Europäischen Gemeinschaft unterstehen, und 
ii) Prüfung von Einzel- oder Gruppenausnahmen von den Wettbewerbsvorschriften der 
Europäischen Union;  

 5. Notifizierung der Verfügbarkeit von Informationen und Daten – sowie etwaiger diesbezüglicher 
Bedingungen – bei einem der Beteiligten, in elektronischer oder anderer Form, die nach 
Auffassung des notifizierenden Beteiligten wesentliche Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsinteressen des anderen Beteiligten haben können; und  

 6. Notifizierung sonstiger Tätigkeiten mit Bezug zur Wettbewerbspolitik im Bereich des 
Luftverkehrs, wie dies dem notifizierenden Beteiligten angemessen erscheint. 
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Artikel 5  

Nutzung und Offenlegung von Informationen  

(1) Ungeachtet anders lautender Bestimmungen dieses Anhangs ist keiner der 
Beteiligtenverpflichtet, dem anderen Beteiligten Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn deren 
Offenlegung für den ersuchenden Beteiligten  

 a. aufgrund von Gesetzen, Bestimmungen oder Vorgehensweisen des Beteiligten, in dessen Besitz 
sich die Informationen befinden, verboten ist oder 

 b. unvereinbar mit wichtigen Interessen des Beteiligten wäre, in dessen Besitz sich die 
Informationen befinden. 

(2) Jeder der Beteiligten wahrt in größtmöglichem Maße die Vertraulichkeit von Informationen, die 
ihm von dem anderen Beteiligten nach diesem Anhang als vertraulich zur Verfügung gestellt werden, und 
lehnt jeden Antrag auf Offenlegung derartiger Informationen gegenüber Dritten ab, die von dem die 
Informationen liefernden Beteiligten nicht als Empfänger zugelassen sind. Jeder der Beteiligten erklärt 
sich bereit, den anderen Beteiligten zu unterrichten, wenn Informationen, die in Beratungen oder auf 
andere Weise ausgetauscht werden sollen, unter Umständen in einem öffentlichen Verfahren offen gelegt 
werden müssen.  

(3) Werden Informationen gemäß diesem Anhang von einem Beteiligten dem anderen Beteiligten als 
vertraulich für die in Artikel 2 aufgeführten Zwecke zur Verfügung gestellt, so sind diese Informationen 
von dem Empfänger ausschließlich zu diesem Zweck zu nutzen.  

Artikel 6  

Umsetzung  

(1) Jeder Beteiligte benennt einen Vertreter, der für die Koordinierung der Tätigkeiten nachdiesem 
Anhang verantwortlich ist.  

(2) Dieser Anhang und alle auf seiner Grundlage von einem Beteiligten unternommenen Tätigkeiten  

 a. sollen nur soweit durchgeführt werden, wie es mit allen Gesetzen, Vorschriften und 
Verfahrensweisen, die für den betreffenden Beteiligten gelten, vereinbar ist, und 

 b. sollen unbeschadet des Abkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Anwendung ihres Wettbewerbs-rechts 
durchgeführt werden. 
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